
VIII sonstige Bestimmungen 

§ 34 Ordnungen und Richtlinien 

(1) Die von den Organen und Gremien der übergeordneten Gliederungen auf-
grund der Satzung erlassenen Ordnungen und Richtlinien sind für alle Gliede-
rungen und Mitglieder bindend. 

(2) Im Rahmen ihrer Ausbildungs- und Lehrtätigkeit nimmt die DLRG Prüfungen 
ab. Art, Inhalt und Durchführung der Prüfungen werden durch die Prüfungs-
ordnungen der DLRG und deren Ausführungsbestimmungen geregelt. Sie 
sind für Prüfer und Prüfungsteilnehmer bindend. 

(3) Die Prüfungsordnungen werden vom Präsidialrat erlassen; die Ausführungs-
bestimmungen beschließt das Präsidium. 

 

§ 35 Gestaltungsordnung, DLRG-Markenschutz und -Material 

(1) Beschriftungs-, Gestaltungs- und Werberichtlinien mit Stempel- und Siegelan-
weisung sowie die Verwendung der Buchstabenfolge werden in der Gestal-
tungsordnung (Standards) geregelt. Sie wird vom Präsidialrat erlassen. 

(2) Die Buchstaben DLRG sowie die Verbandszeichen sind im Markenregister des 
Deutschen Patentamtes in München markenrechtlich geschützt. 

(3) Das zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigte Material (DLRG-Material) wird von 
der DLRG vertrieben. 

(4) Die Gliederungen sind verpflichtet dafür Sorge zu tragen, dass das zur Aufga-
benerfüllung verwendete Material, das nicht von der Materialstelle der DLRG 
bezogen wird, der Gestaltungsordnung entspricht und geeignet ist. 

 

§ 36 Ehrungen 

(1) Personen, die sich durch besondere Leistungen auf dem Gebiete der Wasser-
rettung oder hervorragende Mitarbeit verdient gemacht haben, sowie langjäh-
rige Mitglieder können geehrt werden. Näheres wird durch die Ehrungsord-
nung der DLRG geregelt. 

(2) Die Hauptversammlung kann Ehrenvorsitzende im Vorstand ohne Stimmrecht 
auf Lebenszeit sowie Ehrenmitglieder ernennen. 

(3) Die von dem DLRG Landesverband Westfalen gestiftete „Johanna-Sebus-Me-
daille" und die „Ehrennadel des Landesverbandes Westfalen der DLRG“ wer-
den nach besonderen Ordnungen verliehen. 

 

§ 37 Geschäftsordnung 

(1) Zur Durchführung von Versammlungen, Sitzungen und Tagungen kann der 
Vorstand der DLRG Ortsgruppe Natzungen eine Geschäftsordnung, erlassen, 
die mit dieser Satzung und der entsprechenden Ordnung der übergeordneten 
Gliederung übereinstimmen muss. 

 

  


